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2. Instanz

Aktenzeichen L 19 RJ 436/99
Datum 24.01.2001

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
08.06.1999 aufgehoben. Die Beklagte wird unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom
30.06.1995 in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 30.04.1996 verurteilt,
der KlÃ¤gerin auf der Grundlage eines am 10.06.1997 eingetretenen Leistungsfalles
die gesetzlichen Leistungen wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit auf Zeit bis lÃ¤ngstens
31.12.2001 anstelle der Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.
II. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.
III. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin 3/4 der auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten sind Leistungen wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU) anstelle
der bereits bewilligten Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit (BU) streitig.

Die am 1942 geborene KlÃ¤gerin bezieht seit 01.12.1984 Rente wegen BU als
Friseurin. MaÃ�gebend fÃ¼r die Zuerkennung der Rente waren die wÃ¤hrend des
Berufungsverfahrens vor dem Bayer. Landessozialgericht (L 14 Ar 617/86)
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eingeholten Gutachten des Internisten Dr.S. vom 19.05.1987 und des Chirurgen
Dr.E. vom 14.12.1987, nach denen die KlÃ¤gerin bereits seit Februar 1984 den
Beruf der Friseurin nicht mehr in voller Schicht ausÃ¼ben konnte.

Am 22.03.1995 beantragte die KlÃ¤gerin wegen der GesundheitsstÃ¶rungen "HWS-
Syndrom und HerzrhythmusstÃ¶rung" Rente wegen EU. Im Gutachten vom
02.06.1995 vertrat der Sozialmediziner Dr.H. die Auffassung, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch leichte Arbeiten im Wechselrhythmus mit
EinschrÃ¤nkungen vollschichtig verrichten. Im Anschluss an dieses Gutachten
lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 30.06.1995 die GewÃ¤hrung von
Rentenleistungen wegen EU ab. Im Widerspruchsverfahren lieÃ� die Beklagte die
KlÃ¤gerin neurologisch-psychiatrisch durch Frau Dr.B. (Gutachten vom 12.03.1996),
chirurgisch durch Dr.L. (Gutachten vom 13.03.1996) und internistisch durch Dr.B.
(Gutachten vom 11.03.1996) untersuchen. Diese Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen
gelangten Ã¼bereinstimmend zu dem Ergebnis, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne in Vollschicht
noch leichte, gelegentlich auch mittelschwere Arbeiten verrichten. Die Beklagte
wies den Widerspruch mit Bescheid vom 30.04.1996 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Dagegen hat die KlÃ¤gerim am 03.06.1996 Klage beim Sozialgericht (SG)
NÃ¼rnberg erhoben. Nach Beinahme verschiedener Befundberichte ist der
OrthopÃ¤de Dr.M. im Gutachten vom 17.12.1996 zu der Beurteilung gelangt, der
KlÃ¤gerin seien noch leichte BerufstÃ¤tigkeiten vollschichtig zumutbar, so zB als
Telefonistin und GemÃ¼seputzerin.

Im Juni 1997 wurde bei der KlÃ¤gerin wegen eines bÃ¶sartigen Mammatumors eine
sogenannte Segmentektomie der linken Brust vorgenommen, zudem das axillÃ¤re
Lymphknotenfettgewebe entfernt. Auf Antrag der KlÃ¤gerin hat das SG den
Internisten Prof. Dr.H. gehÃ¶rt, der in dem nach Aktenlage erstellten Gutachten
vom 11.09.1997 die Auffassung vertrat, die KlÃ¤gerin sei nach der Krebsoperation
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar. Die Beklagte bewilligte
der KlÃ¤gerin ein stationÃ¤res Heilverfahren, das vom 23.09. bis 14.10.1997
durchgefÃ¼hrt wurde; nach dem Entlassungsbericht der Kurklinik B. waren der
KlÃ¤gerin zur damaligen Zeit keine TÃ¤tigkeiten von wirtschaftlichem Wert
mÃ¶glich. Aus dem weiter von der Beklagten bewilligten Heilverfahren (19.03. bis
09.04.1998 in B.) wurde die KlÃ¤gerin als zunÃ¤chst arbeitsunfÃ¤hig entlassen; sie
kÃ¶nne jedoch leichte TÃ¤tigkeiten im Wechselrhythmus vollschichtig ausÃ¼ben.

Nach Beinahme eines Befundberichtes des Frauenarztes Dr.B. und der Berichte
Ã¼ber die durchgefÃ¼hrte Strahlentherapie hat das SG anlÃ¤sslich der
Verhandlung vom 08.12.1998 den SachverstÃ¤ndigen Dr.G. gehÃ¶rt, der leichte
TÃ¤tigkeiten in Vollschicht fÃ¼r zumutbar hielt. Auf erneuten Antrag der KlÃ¤gerin
erstattete Prof. Dr.H. das Gutachten vom 01.03.1999 (nach ambulanter
Untersuchung). Er vertrat weiterhin die Auffassung, dass die KlÃ¤gerin seit
Behandlung des Brustkrebses (Juni 1997) eu sei.

Mit Urteil vom 08.06.1999 hat das SG die Klage abgewiesen. Es hat sich im
Wesentlichen der Beurteilung des SachverstÃ¤ndigen Dr.G. angeschlossen und
ausgefÃ¼hrt, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch leichte Arbeiten in wechselnder Stellung
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und in geschlossenen RÃ¤umen in Vollschicht verrichten. Der Arbeitsmarkt sei fÃ¼r
sie nicht iS der Katalog- bzw SeltenheitsfÃ¤lle nach der Rechtsprechung des BSG
verschlossen.

Dagegen richtet sich die Berufung der KlÃ¤gerin, die sie ua damit begrÃ¼ndet, das
SG habe das Vorliegen einer reaktiven Depression in Folge der Brusterkrankung zu
Unrecht verneint. DemgegenÃ¼ber habe Prof. Dr.H. zweifelsfrei festgestellt, dass
sie schwer depressiv erkrankt sei. Dessen Gutachten sei Ã¼berzeugend, da auch
die Ã�rzte der Kurklinik B. im Bericht vom 21.10.1997 zu dem Ergebnis gelangt
seien, dass sie aufgrund ihrer Erkrankungen auÃ�er Stande sei, eine
ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben.

Der Senat hat Befundberichte des Internisten Dr.H. und des Frauenarztes Dr.B.
beigezogen und den Neurologen und Psychiater Dr.W. zum Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen ernannt. Dieser gelangte im Gutachten vom 17.03.2000 und in
der ergÃ¤nzenden Stellungnahme (eingegangen beim BayLSG am 10.10.2000) zu
der Beurteilung, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne ab Juni 1997 (seit dem Eintreten der
Brustkrebserkrankung) nur noch maximal halbschichtig tÃ¤tig sein.

Unter Hinweis auf die Stellungnahme der Ã�rztin fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie
Dr.B. bot die Beklagte vergleichsweise an, bei der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Zeit vom
15.03.2000 bis lÃ¤ngstens 30.09.2002 das Vorliegen von EU anzuerkennen. Die
KlÃ¤gerin hat dieses Vergleichsangebot nicht angenommen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des SG NÃ¼rnberg vom 08.06.1999 aufzuheben und die Beklagte unter
AbÃ¤nderung des Bescheides vom 30.06.1995 idF des Widerspruchsbescheides
vom 30.04.1996 zu verurteilen, Rente wegen EU aufgrund eines im Juni 1997
eingetretenen Leistungsfalles zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzuweisen.

Sie geht in Ã�bereinstimmung mit dem Erstgericht davon aus, dass die KlÃ¤gerin
noch in der Lage sei, leichte TÃ¤tigkeiten unter qualitativen EinschrÃ¤nkungen
vollschichtig zu verrichten.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren neben den
Streitakten erster und zweiter Instanz die Unterlagen der Beklagten und die
frÃ¼heren Streitakten des SG NÃ¼rnberg.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin ist form- und fristgerecht eingelegt (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.
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Das Rechtsmittel erweist sich auch zum Ã¼berwiegenden Teil als begrÃ¼ndet.
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die KlÃ¤gerin seit einem am 10.06.1997
eingetretenen Leistungsfall erwerbsunfÃ¤hig iS des Gesetzes und hat Anspruch auf
die gesetzlichen Leistungen wegen EU auf Zeit bis lÃ¤ngstens 31.12.2001.

ErwerbsunfÃ¤hig sind nach Â§ 44 Abs 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)
â�� in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung â�� Versicherte, die wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, eine
ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das ein Siebtel der monatlichen
BezugsgrÃ¶Ã�e Ã¼bersteigt. DarÃ¼ber hinaus sind nach dem Beschluss des
gemeinsamen Senats des Bundessozialgerichts (BSG) vom 10.12.1976 (BSGE 43, 75
ff) Versicherte erwerbsunfÃ¤hig, die im Haupt- oder Verweisungsberuf halbschichtig
bis unter vollschichtig einsatzfÃ¤hig sind und denen ein leistungsgerechter
Teilzeitarbeitsplatz nicht angeboten wird. Diese Voraussetzungen sind vorliegend
erfÃ¼llt.

Nach den Ermittlungen des Senats ist die ErwerbsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin im
Wesentlichen durch folgende GesundheitsstÃ¶rungen eingeschrÃ¤nkt:
1. Cervikalsyndrom mit leichter abgeschlossener WurzellÃ¤sion C 7 rechts.
2. GeringfÃ¼giges asymptomatisches Karpaltunnelsyndrom beidseits.
3. Neuralgie â�� Ischialgie rechtes Bein ohne weitere erkennbare lumbale
WurzellÃ¤sion.
4. Zustand nach Brustoperation und Bestrahlung. Rezidivierende
5. MigrÃ¤ne.
6. Anhaltende endoreaktive Depression.

Durch diese GesundheitsstÃ¶rungen ist die ErwerbsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin
erheblich gemindert. Dabei ist zwischen den Beteiligten nicht mehr streitig, dass die
KlÃ¤gerin derzeit nicht in der Lage ist, vollschichtig erwerbstÃ¤tig zu sein.

Streit besteht zwischen den Beteiligten noch darÃ¼ber, wann die
Leistungsminderung mit der rechtlichen Folge der EU eingetreten ist. FÃ¼r den
Senat sind in dieser Frage die begrÃ¼ndeten und schlÃ¼ssigen AusfÃ¼hrungen
des Dr.W. in seinem Gutachten Ã¼berzeugend, nach denen die KlÃ¤gerin maximal
halbschichtig einsetzbar ist. Bei der Anamneseerhebung anlÃ¤sslich der
Untersuchung durch Dr.W. hat die KlÃ¤gerin vorgebracht, dass sie schon Jahre vor
der Brustoperation einsetzende Depressionen empfunden habe, die aber weder
beim Hausarzt noch durch entsprechende Konsultierung von Psychiatern behandelt
wurden. Diese an sich glaubhaften GesundheitsstÃ¶rungen der KlÃ¤gerin konnten
dann nach dem Auftreten der Brusterkrankung nicht mehr ausreichend kompensiert
werden und fÃ¼hrten zu immer noch anhaltenden deutlichen Beschwerden. So
besteht bei der KlÃ¤gerin eine zusÃ¤tzliche erhebliche EinschrÃ¤nkung der
psychophysischen Dynamik, des Antriebs, des DurchhaltevermÃ¶gens und der
affektiven Stressbelastbarkeit. Dadurch hat sich weiter eine Minderung der
VitalitÃ¤t und der Durchhaltekraft bei der ArbeitsbewÃ¤ltigung im Alltag ergeben. In
Verbindung mit diesen psychischen StÃ¶rungen sind somatische Klagen ebenfalls
stÃ¤rker hervorgetreten bzw kÃ¶nnen â�� zumindest derzeit â�� nicht mehr
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ausreichend willentlich kompensiert werden. Diesem Ergebnis in der Beurteilung
der LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin steht auch nicht die Auffassung des vom SG
gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen Dr.G. entgegen. Denn dieser ist kein Psychiater und
hat sich auch nicht nÃ¤her mit dem psychischen Befinden der KlÃ¤gerin
auseinandergesetzt. Die Feststellung, dass sich kein Anhalt fÃ¼r eine neurotische
oder psychotische Symptomatik von Krankheitswert gefunden habe, kann bei
Konzentration des Gutachtens auf funktionelle StÃ¶rungen im organischen Bereich
und eine kurze Einlassung bzgl des psychischen Zustandes nicht ernsthaft als
Beweis gegen das Vorliegen einer schweren psychischen StÃ¶rung herangezogen
werden. Psychische AuffÃ¤lligkeiten bei der KlÃ¤gerin waren â�� entgegen der
Auffassung der Beklagten â�� bereits vor der Untersuchung durch Dr.W. (MÃ¤rz
2000) aktenkundig. Der Internist Dr.H. hat im Befundbericht vom 08.02.2000 ua die
Diagnose "reaktive Depression" aufgefÃ¼hrt, der Arzt fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie L. hat bereits im Arztbrief vom 23.03.1993 eine "psychosomatische
Syndrom-Generalisierung" erwÃ¤hnt. Gegen die Annahme einer schwerwiegenden
Depression spricht auch nicht der Umstand, dass die KlÃ¤gerin zwischenzeitlich
keine fachliche Hilfe in Anspruch genommen hat. Denn nach den AusfÃ¼hrungen
von Dr.W. ist bei der objektiven und auch durch psychotherapeutische
MaÃ�nahmen und Psychopharmaka nicht korrigierbaren schlechten Grundlage fÃ¼r
eine ausreichende Kompensierung dieser Schicksalswendung nicht davon
auszugehen, dass die KlÃ¤gerin unter Einsatz entsprechender MaÃ�nahmen mit
Wahrscheinlichkeit ihre vollschichtige Belastbarkeit hÃ¤tte erhalten kÃ¶nnen.

Bei GesamtwÃ¼rdigung aller bei der KlÃ¤gerin vorliegenden GesundheitstÃ¶rungen
kann im Anschluss an die AusfÃ¼hrungen von Dr.W. als sicher gelten, dass die bis
zur Brustoperation im Juni 1997 noch kompensierten psychischen
BeeintrÃ¤chtigungen, die aus einer insgesamt enttÃ¤uschenden Lebensentwicklung
(Fehlgeburten mit nachfolgenden Bauchoperationen und einer damit
einhergehenden BeeintrÃ¤chtigung ihrer ehelichen Gemeinschaft) verstÃ¤ndlich
werden, ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verarbeitet werden konnten und die
KlÃ¤gerin seither anhaltend schwer depressiv in ihrem Antrieb gestÃ¶rt ist. Sie kann
ihre kÃ¶rperlichen Beschwerden schlechter kompensieren, dh sie klagt in
verstÃ¤rktem MaÃ�e darÃ¼ber und ist insgesamt adynam, schleppend in ihrer
Motorik geworden. Diese entscheidende EinschrÃ¤nkung in der ErwerbsfÃ¤higkeit
der KlÃ¤gerin ist auch zur Ã�berzeugung des Senats im Zeitpunkt der
Brustoperation im Juni 1997 eingetreten. Nach den auch insoweit Ã¼berzeugenden
AusfÃ¼hrungen von Dr.W. ist seitdem ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen nicht
mehr gegeben.

Ist ein Versicherter aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht mehr in der Lage, einer
GanztagstÃ¤tigkeit nachzugehen und ist ihm lediglich ein Teilzeitarbeitsplatz
zuzumuten, so kommt es fÃ¼r einen Rentenanspruch darauf an, ob es
entsprechende TeilzeitarbeitsplÃ¤tze in hinreichender Zahl gibt. Der Versicherte
darf auf TÃ¤tigkeiten fÃ¼r Teilzeitarbeit nicht verwiesen werden, wenn ihm fÃ¼r
diese TÃ¤tigkeiten der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen ist. Dem Versicherten
ist der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen, wenn ihm innerhalb eines Jahres nach
Stellung des Rentenantrags ein fÃ¼r ihn in Betracht kommender Arbeitsplatz nicht
angeboten werden kann. Dies war bei der KlÃ¤gerin der Fall. Sie ist somit nach der
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Rechtsprechung des BSG erwerbsunfÃ¤hig und hat Anspruch auf eine befristete
Rente nach Â§ 102 Abs 2 Nr 2 SGB VI. Danach werden Renten wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit auf Zeit gewÃ¤hrt, wenn der Anspruch auch von der jeweiligen
Arbeitsmarktlage abhÃ¤ngig ist, es sei denn, die Versicherten vollenden innerhalb
von zwei Jahren nach Rentenbeginn das 60. Lebensjahr.

Diese Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer befristeten Rente wegen EU
sind vorliegend erfÃ¼llt. Der Rentenbeginn ergibt sich aus Â§ 101 Abs 1 SGB VI. Da
eine wesentliche Ã�nderung der Arbeitsmarktlage und des Angebots an
TeilzeitarbeitsplÃ¤tzen in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, hat der Senat die
Rente bis zum Ablauf des Jahres 2001 befristet.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. Dabei war zu berÃ¼cksichtigen,
dass die KlÃ¤gerin unbefristete Leistungen wegen EU ab Rentenantragstellung
(22.03.1995) beantragt hat, wÃ¤hrend ihr lediglich befristete Rente mit einem
spÃ¤teren Rentenbeginn zugesprochen wurde.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 08.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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